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ad Lemberg .DerStatthalter vonGalizienDr .Rittervon
Korytowskihatin ErwiderungderDepeschedesBürgermeisters
Dr. WeiskirchnernachstehendesTelegrammanihngerichtet :
DieherrlichenFeste ,welchedieReichshaupt-undResidenzstadt

WienausAnlaßderBefreiungderLandeshauptstadtdesKönigreiches
Galizien von demso unendlich schweren russischen Jochefeierte ,

habenunterderBevölkerungdiesesKronlandesdenfreudigsten
Widerhallgefunden.DieheldenmütigenKämpfederWienerRegimenter
auf unseremblutgetränktenBoden ,zuletzt vordenSchanzen
LembergsunddiehiertiefempfundenenGrüßederWiener,welche
EureExzellenzmirsoebenzukommenzu lassen die Gütehatten ,
sowiedieinnigstenWünsche,daßdashartgeprüfteLandbaldgänz¬
lich vomFeindegesäubertwerdeunddie Möglichkeitfindenmöge,
inneuerWohlfahrtzuerstehen,werdengewißdieinnigenBande,
welchedieBevölkerungGaliziensseit jehermitderaltenKaiser¬
stadtanderDonauverknüpfen,nochengerzusammenschließenzum
Segendieses Kronlandeswiedes unsallen so teuerenVaterlandes-¬
Mirpersönlich ,derimehrwürdigenschönenWiendiebesten25Jah¬
remeinesLebenszugebracht,habennachlangemKummerundMühsal
die begeistertenWorteEurerExzellenzeineganzbesondereEhre
undFreudebereitet.

DieFürsorgefürdieInvalidenundderenAngehörige.Inder
letztenSitzungdesStadtratesberichteteBürgermeistersDr.
WeiskirchnerüberdiebeidenVerordnungenzurVerbesserungder
LagederKriegsinvalidenundderenAngehörigenbezw.der
HinterbliebenennachgefallenenKriegern.DerBürgermeister
führteaus ,daßdieGemeindeWienbaldnachKriegsausbrucheine
PetitionandieRegierunggerichtethabe,inwelcheraufdie
völligeUnzulänglichkeitderderzeitigenVersorgungderKriegs¬
invalidenundderHinterbliebenenderimKriegeGefallenenhin¬
gewiesenundumdie eheste Neuregalungdergesetzlichengebeten wurde¬
Bestimmungen/.ImJänner . J .ist dieGemeindeneuerlichan
die Regierungherangetreten ,mitdemErsuchen ,dienötigen

Maßnahmenmitaller Beschleungungzutreffen .Inteilweizer
ErfüllungdieserWünschehat dasKriegsministeriumunddas
Landesverteidigungsministeriumprovisorische Verfügungenge¬
troffen .NunmehrseimitderkaiserlichenVeordnungvom12 .Juni
. J .einweitererSchrittzurVerbesserunggetan .DieseVerord-¬

nungenthalte aberverschiedeneMängelundUnklarheiten,
hauptsächlichdarinbestehend,,daßsiekeinenäherenBestimmun¬
genüberdasVerfahenbeiAnsuchenumGewährungderUnterstützun¬

gen enthält ,daß hachihr ein MißverhältniszwischendenVersor¬

gungsbezügendernach§1zubehandelndenInvalidenundHinter¬

bliebenenundjenen,aufwelcheder§2Anwendungzufindenhat
besteht,unddaßsieschließlichkeineVomorgefürjeneInvaliden
trifft ,dieausanderenUrsachenalsdurchkriegerischeWaffen
ihrerGliedmaßenoderdesGebruuchesderselbenverlustiggeworden
sindoderinfolgeandererimKriegeerlittenerGesundheitsstörun¬
genauffremdeWartungangewiesensind .DerBürgermeistererklär-¬
te fernerfürnotwendig,alsBeginndesBezugesder
gesetzlichenInvalidenpensionundderallfälllgenVerwundungszu¬
lagedenTagderVersetzungindenInvalidenstandzubestimmen,
weilderInvaldeunmittelbarnachderEntlassungmeistohneGeld-¬
mitteldastehtundauchfür dieseZwischenzeitbis zumAnfalle
derPensionvorgesrgtwerdenmüsse.Schließlichwäreesnotwendig,
daßdieEntscheidungüberdieZuerkennungenderUnterstützungen
bezw.dasUrteilüberdasMomentderBedürftigkeitnichtam
grünenTischgefälltwerdesonderndaßhiezuMänner„ ausdem
Gewirredes praktischen Lebens"herangezogenwerden .

DerBürgermeisterstelltefolgendeAnträge,welcheeinstim¬
miggenehmigtwurden:UnterAnerkennungderVerbesserungderLageder
Invalidenundihrer Angehörigen ,sowieder Hinterbliebenennach
verstorbenenodergefallenenKriegerndurchdie Verordnungvom
12 .Juni1915richtetderStadtratandie . k .RegierungdieBitte ,
dieselbewolle1 .imWegeeinerDurchführungsverordnungodereinesEinfüh¬
rungserlassesdieVerordnungimSinnederin derWienerZeitung
vom22 .Juni1915enthaltenenAufklärungenergänzenunderläutern,

2 .dieEntscheidungüberdieZuerkennungunddieBemessung
derUnterstützungennach§ 2 derVerordnungähnlichwiebeiden
UnterhaltsbeiträgeneigenenKommissionanübertragen ,welchenVer-¬
treter des Landesausschussegin Gemeindenmit eigenemStatut

statt derletzterenvomBürgermeisterzubestimmendeOrganeder
Gemeindebeizuziehensind;3.DieUngleichheiten,diesichhinsichtlichdesAusmaßesder
VersorgungsgenüssederInvalidenundihrerAngehörigenergeben,
jenachdemaufsiedieBestimmungendes§1oder2derVerordnung
Anwendungzu findenhaben ,dadurchbeseitigen ,daßder im§3
festgesetzteHöchstbetragaufjeneSummeerhöhtwird ,welcheunter
den gleichen Voraussetzungendiesen Personen bei Anwendungder
Bestimmungendes§1anInvalidenpensionundUnterhaltbeitrag
zukommenwürdeunddiegleicheAnordnunghinsichtlichderHinter¬
bliebenenGefallener,VermißteroderimKriegeVerstorbener

treffen
4 .verordnun,dasbeiBeschädigungen,welcheohneeigenes

VerschuldeninfolgeeinerPienstverrichtungoderdurcheinen
UnfallwährendderAusübungdesDiensteseingetretenoderdurch
lie demKriegsdiensteeingentümlichenVerhältnisseverursacht
rdensindundwelcheeinesohochgradigeStörungderGebrauchs¬

fähigkeiteineroderbeiderGliedmaßenzurFolgehaben,daßsie
demVerlustederselbengleichzuachtenistoderbeianderenaus
dengleichenAnlässenherbeigeführtenGesundheitsstörungen,wenn
sie fremdePflegeundWartungnötigmachen,zudennach§1
bezw .2 zukommendenBezügenein jährlicher Zuschußim Betragevon
96Kzuerkanntwerdenkann,

5 .alsBeginndesBezugesdergesetzlichenInvaliden¬
pensionundderallfälligenVerwundungszulagedenTagder
Versetzungin denInvalidenstandfestsetzen .

AusdemRathause.DerStadtrathältinderkommendenWocheam
Donnerstagvor -und nachmittag und Freitag vormittag Sitzungenab .

DerStellwagenverkehr.DerStadtrathatnacheinemBerichtedes
VizebürgermeistersRainfolgendeVerfügungengetroffen:Derelek¬
trische Kraftstellwagenbetriebauf der LinieVolksoper-Stefansplat
LandstraßewirdwegenGummireifenmangelseingestellt .Mitdieser

Einstellungist aufdergenanntenLiniederPferdebetriebwieder
einzuführen .DerBetriebin derTeilstreckeStefansplatz- ¬
Favoritenstraße- Ostbahnhofwirdwiederaufgenommen.Dergesamte
Nachverkehrist mirMücksichtaufdenPferdemangelaufallenLinien
einzustellen .. Wiewirerfahren ,sollendieseVerfügungenam
Mittwoch,den30 . . M.in Krafttreten.

StädtischeBadeanstalten.DadiestädtischenFreibäderbeider
KronprinzRudolfsbrückeundin JedleseeinfolgederKriegsverhält¬
nisse heuernicht eröffnet werdenkönnen ,wurdeals Ersatzdas
Strombadbei der KaiserJosefsbrücke(Schlachthausbrücke)im3 .
Bezirkals Freibadbestimmt .Es ist sohin wederfür dieKleider-¬
abgagenochfürdieBenützungdesBadeseinEngeltzuleisten.
Die Anstalt hat eine gesonderte Herren -undFrauenabteilung
undistvon7UhrfrühbiszumEintrittederDunkelheitgeöffnet.
WeiterswerdenimheurigenJahreimWegederArmeninstitutsvorste¬

hungenan Wochentagengiltige Freikarten zumBesuchedesHerrenba¬

des2 .KlasseimStrandbadeGänsehäufelanBedürftigeabgegeben
werden .Die Besucherbeider Freibäder habentunlichst eigeneBade¬
wäschemitzubringen,daseitensderAnstaltenWäschenurinsehr
beschränktemMaßeund gegen Bezahlungvon 10 h per Stückbeige¬

stelltwerdenkann.
KirchenmusikinderPfarrkircheGersthofamDienstag,den29.Juni
halb10Uhrwrmitags:IntroitusundCommunio-Choral,BasiliusMesse
vonHabert ,Graduale:MissiantemvonHabert ,Offertoium:Inomnem
terramvonHabert ;Tantumergo ,Genitori ,vonRippel.
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